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BK4-21-063: Konsultation des Beschlussentwurfes zur Festlegung von Vorgaben für 
die ergänzende Erhebung von Daten zur Ermittlung des generellen sektoralen 
Produktivitätsfaktors Gas für die vierte Regulierungsperiode  

 

Sehr geehrte Damen und Herren,
 
im Rahmen der Konsultation des Beschlussentwurfes zur Festlegung von Vorgaben für die 
ergänzende Erhebung von Daten zur Ermittlung des generellen sektoralen 
Produktivitätsfaktors Gas für die vierte Regulierungsperiode schließen wir uns grundsätzlich 
der Stellungnahme des  BDEW an. 
 
In Ergänzung zur Stellungnahme des Verbandes möchten wir den im Folgenden angeführten 
Aspekt thematisieren und konkret herausarbeiten. 
 
 
Rückwirkende Ermittlung technischer Daten nicht oder nur eingeschränkt möglich 
 
Analog zu Softwareprodukten z.B. aus dem Office-Bereich unterliegen auch die technischen 
Systeme für die Netzstrukturen und -daten kontinuierlichen Veränderungen und 
Entwicklungen. So können neben Produkt-Updates auch vollständige Wechsel der 
Plattformen auftreten, so dass Daten, die vor 10 oder gar 15 Jahren an die BNetzA gemeldet 
wurden, nicht mehr vorhanden sind und somit auch nicht mehr nach neuen Kriterien 
ausgewertet werden können. 
 
Aus den genannten Gründen können die vorgesehenen Nacherhebungen zu den Jahren 
2006 und 2010 systemtechnisch nicht bereitgestellt werden. Wir gehen davon aus, dass 
auch andere Netzbetreiber von derartigen Konstellationen betroffen sind. Daher erachten wir 
es als sachgerecht und geboten, die Index-Berechnungen der Jahre 2006 und 2010 
ausschließlich auf den damaligen Datenquittungen vorzunehmen. 
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Für Rückfragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
Freundliche Grüße 
 
Ihre N-ERGIE Netz GmbH 
 

 
 
 
 
 




